
Nachweisverordnung - elektronisches Nachweisverfahren 

Um das Verfahren der elektronischen Nachweisführung praxisgerecht einzuführen, sieht die 

Verordnung zahlreiche Ausnahmen und Übergangsregelungen vor, von denen die Wesentli-

chen nachfolgend genannt werden: 

- Die elektronische Nachweisführung wird erst ab 01. 04. 2010 zur Pflicht; bis dahin bedarf 

die elektronische Nachweisführung der behördlichen Zustimmung im Einzelfall. Das Verfah-

ren hierzu wird über den Entsorger und dessen Behörde gesteuert. Alternativ können bis 

zum 31.03.2010 papiergebundene Nachweise geführt werden. 

- Für das papiergebundene Nachweisverfahren gelten die Formularvordrucke der Nachweis-

verordnung vom 17.06.2002 bis zum 31.03.2010 fort. Für das elektronische Verfahren soll ab 

dem 01.02.2007 die Schnittstellen-Beschreibung auf Grundlage der neuen Formulare ge-

nutzt werden. 

- Bis zum 01.02.2011 kann auf die qualifizierte elektronische Signatur verzichtet werden, 

wenn ein handschriftlich unterzeichneter Quittungsbeleg aus dem System erstellt und wäh-

rend des Transportes mitgeführt wird. Der Entsorger hat allerdings den elektronischen Be-

gleitschein vor Übersendung an seine Behörde elektronisch zu signieren. 

- Ebenso kann der Abfallerzeuger bis zum 01.02.2011 seine elektronisch erfasste verant-

wortliche Erklärung ohne qualifizierte Signatur abgeben und muss dabei eine aus dem elekt-

ronischen System generierte handschriftlich signierte Erklärung dem Entsorger zusenden. 

- Der Erzeuger muss spätestens bei der Übergabe, der Beförderer spätestens mit der An-

nahme bei der Entsorgungsanlage, den Begleitschein signieren. 

- Alle elektronischen Dokumente müssen in einem elektronischen Register geführt und ent-

sprechend den gesetzlichen Fristen aufbewahrt werden. 

- Bis zum Betrieb der ZKS Abfall kann für die Übersendung von elektronischen Daten an die 

Behörden die "Mini-ZKS" benutzt werden. 

- Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Register (ersetzt das bisherige Nachweisbuch) 

werden am PC mit Internetanschluss erstellt. 

Alle rechtsverbindlichen Dokumente werden durch elektronische Unterschrift (Signatur) mit-

tels Kartenlesegerät signiert. 

- Die Datenstruktur basiert auf standardisierten Schnittstellen (XML Format). 

- Der Datenverkehr zwischen Wirtschaft und Behörden wird bundeseinheitlich über die Zent-

rale Koordinierungsstelle (ZKS Abfall) geführt. 

- Es sind Übergangsregelungen und Ausnahmen zu beachten. 



Wie soll das Nachweisverfahren in der Zukunft abgewickelt werden? 

Inhaltliche Basis für das elektronische Verfahren sind die neuen Nachweisformulare, auf de-

ren Grundlage die Schnittstellenbeschreibung entwickelt wurde, wobei sie weitestgehend 

den Strukturen und Inhalten der bisherigen Nachweisformulare entsprechen. Die elektroni-

sche Erstellung der Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Register erfolgt mittels spe-

zieller Software, die selbst oder durch Fremdfirmen entwickelt werden kann. Die Software ist 

auf der Basis der verbindlich eingeführten Datenschnittstelle zu erstellen, die vom Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) unter www.bmu.de veröf-

fentlicht wird. 

Die Daten zur Nachweisführung werden eingegeben, elektronisch unterschrieben (signiert), 

übermittelt und im eigenen PC verwaltet. 

Elektronisch unterschreiben? Wie geht das? 

Wie im altbekannten Nachweisverfahren muss auch zukünftig jeder Beteiligte für den ent-

sprechenden Nachweis bzw. Begleitschein eine Signatur durchführen. Die verantwortliche 

Unterschrift erfolgte in der Vergangenheit auf den Papierformularen handschriftlich. Ein 

elektronisches Dokument hingegen bedarf einer elektronischen Unterschrift. Diese muss wie 

die Handunterschrift an EINE Person gebunden sein. Im elektronischen Nachweisverfahren 

bietet nur die "qualifizierte elektronische Signatur", - als eine Art "digitaler Fingerabdruck" - 

die mit der herkömmlichen Unterschrift vergleichbare Rechtsverbindlichkeit (siehe auch 

www.bsi.de). Für eine qualifizierte elektronische Signatur benötigt der Unterzeichner eine 

persönliche Chip-Karte mit den codierten persönlichen Unterschriftdaten und einer Code-

Nummer. Diese ist bei einem so genannten Zertifizierungsdiensteanbieter (IHK Arnsberg, 

Klaus Wälter, Tel.: 02931/878141) zu beantragen und mit Zuteilung an die beantragte Per-

son gebunden (siehe auch www.bundesnetzagentur.de). 

Wie steht es mit der Datensicherheit? 

Beim Signieren werden die Chip-Daten über ein Kartenlesegerät mit dem Dokument virtuell 

verbunden und somit "versiegelt". Die "Versiegelung" gewährleistet die Sicherheit der Daten. 

Durch die besonderen Verschlüsselungsverfahren, die mit Hilfe dieser Chip-Karte durchlau-

fen werden, ist die Signatur später dem Unterzeichner eindeutig zuzuordnen (Datenauthenzi-

tät). Zudem kann zu jeder Zeit festgestellt werden, ob ein Dokument inhaltlich verändert wur-

de (Datenintegrität). 

Wie kann diese Datenübermittlung bundeseinheitlich erfolgen? 

Die zu übermittelnden elektronischen Formulare sind bundeseinheitlich definiert (Daten-

schnittstelle), so dass sie für jeden Teilnehmer am Verfahren (Nachweisverpflichtete, Behör-

den) identisch sind. Weiterhin wird für den Datenaustausch im elektronischen Nachweisver-

fahren eine Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS Abfall) zur Abwicklung des Datenverkehrs 

eingerichtet.  

 


